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Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivil-
schutz Entwurf 
 
(Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz, BZG) 

 
Änderung vom  

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
 
nach Einsicht in den Bericht der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerates 
vom [Datum des Entscheids der Kommission]1 
und in die Stellungnahme des Bundesrates vom [Datum]2, 
 
 
beschliesst: 

 
I 
 
Das Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz vom 4. Oktober 20023 wird wie folgt ge-
ändert:  

Art. 18 Abs. 2  
2 Die der Personalreserve Zugeteilten müssen nicht ausgebildet werden und haben 
keinen Anspruch auf Schutzdienstleistung. Sie können bei Katastrophen und in Not-
lagen sowie für die sich daraus ergebenden Instandstellungsarbeiten auch ohne 
Grundausbildung eingesetzt werden. 
 
 
II 
 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
 

  

 
1  BBl 2007 xxxx 
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